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    Messe Wels, Mag. Erich Haudum 
mailto: e.haudum @messe-wels.at 
Fax: +43 (7242) 9392-496674 

 

Messe Wels, DI Sören Wilkens 
mailto: s.wilkens@messe-wels.at  

Fax: +43 (7242) 9392-6688 
 
 
 
 

Kundennummer 
 

Auftragsnummer 
 

(wird von der Messeleitung ausgefüllt) 

  

Anmeldung 
 

ANMELDESCHLUSS 17.07.2023 
*auf die Nettoplatzmiete 

 

 

FIRMENWORTLAUT FÜR RECHNUNGSLEGUNG 

Firmenname  

Firmenbuch-Nr.  UID-Nr.  

Straße/Postfach  

Land/PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail  

Telefax  Homepage  

    

ANSPRECHPARTNER 

Einzelunternehmer/Geschäftsführer 
 Frau  Herr 

 
 

Vorname                                      Nachname 

Geburtsdatum1  

Persönliche E-Mail  

Mobiltelefon  

Sachbearbeiter 
 Frau    Herr 

 
 

Vorname                                      Nachname 

Telefondurchwahl  

Persönliche E-Mail  

Mobiltelefon  
 

 Leiter                Vertrieb       oder            Marketing 
 

 Frau   Herr 
 
 

Vorname                                      Nachname 

Telefondurchwahl  

Persönliche E-Mail  

Mobiltelefon  
 

1 Das Geburtsdatum des Inhabers/Geschäftsführers ist bei einer nicht protokollierten Einzelfirma unbedingt erforderlich. 

 

KORRESPONDENZ (falls abweichend) 

Firmenname  

Straße/Postfach  Land/PLZ/Ort  

Ansprechpartner 
 Frau  Herr 

 
 

Vorname                                      Nachname 

Telefon  

Persönliche E-Mail   

Mobiltelefon  

 
 
AUSTELLERVERZEICHNIS (unbedingt ausfüllen) 

Firma/Marke2  
Alphabetische 
Einsortierung 
unter Buchstaben:  

Straße/Postfach  

Land/PLZ/Ort  

Telefon  Fax  

Homepage  E-Mail  
 

2 Nur registrierte Firmen/Marken möglich; Änderungen durch Messe Wels vorbehalten. 

 

Bitte markieren Sie max. 3 Produktgruppen in der beiliegenden Liste und retournieren Sie diese gemeinsam mit den Anmeldeunterlagen. 
(unbedingt ausfüllen) 
 

Katalogeintrag³: nur vertretene Marken 

 

 
 

3 Die Beschreibung muss sich auf maximal 250 Zeichen beschränken. 

 
 

7 % 
Frühbucher- 
bonus* bis 
24.02.2023 
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NUR STANDFLÄCHE (ohne Standbau): 

gewünschte Standfläche:   m Länge  x   m Breite  =   m² 

Bitte gewünschte Standart ankreuzen: 

 Halle Reihenstand                  EUR 131,50/m² 
 (30107) 

 Halle Eckstand                        EUR 135,00/m²
 (30110) 

 Freigelände                       EUR 55,80/m² 
 (30120) 

 Halle Kopfstand                      EUR 136,20/m² 
 (30116) 

 Halle Inselstand                      EUR 137,70/m² 
 (30113) 

 

 

ACHTUNG: Die Mindestgröße für Standflächen beträgt 9 m² und für einen Inselstand 70 m². Die endgültige Standgröße und -art ist abhängig von der individuellen Hallenplanung. Die angeführten 
Preise je m² beinhalten nur die Bodenfläche, keine Seiten– u./o. Rückwände! Trennwände zum Nachbarstand sind aus optischen Gründen zwingend vorgeschrieben. Hallenpfeiler und 
Wandvorsprünge sind Bestandteil der zugeteilten Standflächen und mindern die Standmiete nicht. Die Messe Wels behält sich vor, die endgültige Standart (Reihen-, Eck-, Kopf-, Inselstand) im 
Zuge der Hallenplanung individuell zu vergeben. 

 
 

STANDFLÄCHE MIT STANDBAU:                                                  VARIANTE A                                                                                                                                  VARIANTE B 

 Halle Pauschalstand A 9 m²                                    EUR 1.661,00 
 Standfläche (34238) 

 Halle Pauschalstand B 9m²                                     EUR 1.895,00 
 Standfläche (34243) 

                                     
 

Halle Pauschalstand A 12m² EUR 2.154,50 
Standfläche (34239) 

                                      
 

Halle Pauschalstand B 12m² EUR 2.466,50 
Standfläche (34244) 

       jeder weitere m² Variante A*                                 EUR    164,50 
       mit Standbau (34247) 

       jeder weitere m² Variante B *                                EUR 190,50 
       mit Standbau (34248) 

Inhalt des Leistungspakets: Standmiete für Bodenfläche inkl. Wände, Teppich (grau) 
und Betriebskosten bei Anschlusswerten bis max. 1 kW/230V. 

Inhalt des Leistungspakets: Standmiete für Bodenfläche mit Wänden, Blende, 
Beschriftung (max. 20 Buchstaben), Teppich (grau),2 Spots (je 110 W) und 
Betriebskosten bei Anschlusswerten bis max. 1 kW/230V.  

  
 

 
 
 

 

*Erweiterung der Standfläche auf max. 20
Sie dazu unser Team von WEdesign unter office@wedesign.at  

 m² möglich. Darüber hinausgehende Flächengrößen bieten wir gerne individuell an. Bitte kontaktieren 

NEBENKOSTEN (verpflichtend) 

Anmeldegebühr                               (30001) EUR 80,00 

 

Dieser Beitrag optimiert Ihren Messeauftritt werbetechnisch vor, während und nach der 
Messe, digital und analog. Ihr Logo ist im Online-Auftritt immer automatisch dabei. Sie 
gestalten Ihren Online-Auftritt vom visualisierten Messestand über Downloads, 
Produktneuheiten, bis hin zur Verwaltung der Basis-Kontaktdaten inkl. Weblink und E-Mail 
sowie Zuordnung der Produktgruppen. Zugang zur DIGITAL+ App für Leadgenerierung und 
Lizenz für Digitale Messetasche. Voller Zugriff auf Online-Werbemittel, 
Unternehmenseintrag im offiziellen Messekatalog, ein Kontingent an kostenlosen 
Ausstellerausweisen und Parkkarten sowie WLAN-Zugang vor Ort. 

Marketingbeitrag /                        (308210) 
Basis DIGITAL +*             

 

EUR 346,00 

* Tipp! Upgrade zu DIGITAL+ Premium oder Business erhöht Ihre Reichweite! Buchung über separates DIGITAL+ Formular!  

 
 

WERBEMASSNAHMEN 

Logopräsenz im print-Ausstellerverzeichnis  

 Ja, ich möchte 1 Logo zum Preis von EUR 110,00                   (30819)  Nein, ich verzichte auf ein Logo 

Bitte senden Sie Ihr Logo in druckfähiger Auflösung mit Stichwort . „print“ sowie der betreffenden Messe bis zum 30.06.2023 an logowerbung@messe-wels.at. Die angeführten 
Preise gelten exkl. Mehrwertsteuer (20%) und Werbeabgabe (5%). Logos für gebuchte Logopräsenzen im gedruckten Ausstellerverzeichnis, die bis zum Stichtag nicht bei der Messe 
Wels eingelangt sind, können in der gedruckten Version nicht berücksichtigt werden. Die Kosten dafür werden Ihnen dennoch wie gebucht in Rechnung gestellt. 
 

MESSEVERSICHERUNG 
Haben Sie eine gültige Messeversicherung? Bitte beachten Sie die Notwendigkeit einer Messeversicherung für Ihren Stand bzw. Ihre Exponate. Sie können eine derartige Versicherung mit dem 
Bestellformular des Serviceheftes der Messe Wels abschließen. Dieses geht Ihnen nach der Standplatzzuweisung zu. 
 

INFORMATION 
Zusammen mit der Platzmiete sind vor Messebeginn 1% Vertragsgebühr auf die anfallende Standplatzmiete gemäß § 33 TP 5 GebG 1957 und 5 % Werbeabgabe auf die Marketingpauschale 
gemäß § 1 Abs. 2 WerbeAbgG fällig. Die angeführten Preise gelten excl. Mehrwertsteuer (20%). Die gültige Messeordnung der Messe Wels wird in allen Teilen rechtsverbindlich anerkannt und 
liegt bei bzw. ist auf www.messe-wels.at unter „Geschäftsbedingungen“ abrufbar. Der Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wels/Österreich. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht mit 
Ausnahme des UN-Kaufrechtes. Alle Dienst- und Serviceleistungen können im Serviceheft, das Sie nach erfolgter Platzzuweisung erhalten, bestellt werden. 
   

Ort, Datum, Firmenstempel 

 
Name in Blockbuchstaben Rechtsgültige Unterschrift 

 

VERMERK (wird durch Messeleitung ausgefüllt) 

FG/Halle Nr. 
 
 

 

Stand-Nr. Standart L x B m²  

Anmerkung 
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 Messe Wels, Mag. Erich Haudum 
mailto: e.haudum @messe-wels.at 
Fax: +43 (7242) 9392-496674 

 

 

 
Kundennummer 
 

Auftragsnummer 
 

(wird von der Messeleitung ausgefüllt) 

 

Anmeldung 
Mitaussteller 

 

NUR GÜLTIG MIT HAUPTAUSSTELLER-ANMELDUNG (SEITE 1 UND 2) 
 

HAUPTAUSSTELLER 

Firmenname  

Straße/Postfach  

Land/PLZ/Ort  

 
MITAUSSTELLER 

Firmenname  

Kontaktperson  Mobiltelefon  

Straße/Postfach  Land/PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail  

Telefax  Homepage  

Bitte markieren Sie max. 3 Produktgruppen in der beiliegenden Liste und retournieren Sie diese gemeinsam mit den Anmeldeunterlagen.   
(unbedingt ausfüllen) 

Katalogeintrag³: nur vertretene Marken 

 

 

 
MITAUSSTELLER 

Firmenname  

Kontaktperson  Mobiltelefon  

Straße/Postfach  Land/PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail  

Telefax  Homepage  

Bitte markieren Sie max. 3 Produktgruppen in der beiliegenden Liste und retournieren Sie diese gemeinsam mit den Anmeldeunterlagen.   
(unbedingt ausfüllen) 

Katalogeintrag³: nur vertretene Marken 

 

 
3 Die Beschreibung muss sich auf maximal 250 Zeichen beschränken. 

GEBÜHR UND INFORMATION 

Eine Mitausstellergebühr in der Höhe von EUR 470,00 (Art. 30149) inkl. ein Messeausweis und zzgl. Anmeldegebühr und Marketingbeitrag / Basis DIGITAL + (exkl. 
Vertragsgebühr und Werbeabgabe) wird pro Mitaussteller an den Hauptaussteller verrechnet. Die angeführten Preise gelten exkl. Mehrwertsteuer (20%). Die gültige 
Messeordnung der Messe Wels wird in allen Teilen rechtsverbindlich anerkannt und liegt bei bzw. ist auf www.messe-wels.at unter „Geschäftsbedingungen“ abrufbar. 
Der Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wels/Österreich. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes. 

 
 

SIGNATUR HAUPTAUSSTELLER 
 

Ort, Datum, Firmenstempel 

 

 

Name in Blockbuchstaben 

 

Rechtsgültige Unterschrift 

 

O.Kuhn
Bild platziert

mailto:office@messe-wels.at
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Alarmierung
 Alarmanlagen
 Alarmierung
 Funkgeräte und -anlagen
 Funklösungen
 Leitstellentechnik
 Notruftechnik

Allgemein
 Dienstleistungen
 Gewinnspiele
 Merchandising

Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit
 Absturzsicherung
 Arbeits- und Gesundheitsschuhe
 Arbeitsbekleidung
 Arbeitshandschuhe
 Arbeitsschutz
 Arbeitssicherheit
 Atemschutz
 Augen- und Gesichtsschutz
 Explosionsschutz,  

 toxischer Schutz
 Fußschutz
 Gehörschutz
 Handschutz
 Hautschutz
 Höhen- und Tiefenrettung
 Hygiene- und Sanitärbedarf
 Kopfschutz, Helme
 Ladegutsicherung
 Lärmminderung,  

 Schallschutz, Vibrationsschutz
 Maschinenschutzreinrichtung
 Schilder, Hinweis-  

 und Warnschilder
 Schutzbekleidung
 Sicherheitsschuhe
 Steigtechnik
 Personen- und  

 Fahrzeugdesinfektion
 Persönliche Schutzausrüstung

Beratung
 Ausbildung, Weiterbildung
 Ausbildungs- und Übungsanlagen
 Beratung/Information
 Coaching, Fahrtechnikkurse
 Fahrtraining
 Forschung, Entwicklung,  

 Ausbildung
 IT-Lösungen

 Klima- u. Umweltberatung
 Medizinische Beratung
 Simulations- und  

 Virtualisierungslösungen
 Unfallverhütung
 Vereine, Verbände, 

 ARGE, Organisationen

Boote
 Boote

Druckluft
 Atemluftkompressoren

EDV
 EDV Hard-, Software
 Einsatzführung und -leitung
 Kommunikationstechnik
 Online - Dienste
 Steuerungen, Bedienelemente,  

 Displays
 Zeiterfassung

Elektro
 Batterien
 Batterieladesysteme
 Notstromaggregate
 Stromerzeuger

Elektronische Ausstattung
 Elektronische Ausstattung

Fahrzeuge, Zubehör
 Allradfahrzeuge
 Elektro-Fahrzeuge, -fahrräder
 Fahrzeugbau, -einrichtungen
 Oldtimer

Feuerwehrausstattung
 Abgasabsauganlagen
 Armaturen
 Container/Rollcontainer
 Drohnen, Copter, Flugroboter
 Einsatzbekleidung,  

 Dienstbekleidung
 Feuerwehrausstattung
 Feuerwehrschläuche
 Garderoben, Schranksysteme
 Helme, Kappen
 Hochwasserschutz,  

 Löschwasserrückhaltung
 Hubrettungsbühne
 Löschgeräte und -anlagen
 Löschmittel, Schaummittel
 Notfallbeleuchtung

 Ölwehrtechnik
 Schlauchbrücken
 Schlauchsysteme,  

 Schlauchtransportsysteme
 Schränke, Regale
 Strahlrohre und Monitore
 Wärmebildkamera
 Warnleuchten und  

 akustische Geräte, Signalanlagen

Freizeit, Sport & Outdoor
 Taschen, Aufbewahrung,  

 Rucksäcke
 Tauchbekleidung

Geschenkartikel
 Geschenkartikel

Gesundheit
 Erste Hilfe
 Medizinische Geräte,  

 -Instrumente
 Präventionsmaßnahmen
 Verbandsmaterial, Pflaster

Hydraulik
 Hydraulikgeräte und Zubehör
 Hydraulische Rettungsgeräte

Insektenschutz
 Schädlingsbekämpfung

Kessel
 Heizgeräte

Kfz-Ausstattung und -zubehör
 Beleuchtung und Sicht
 Fahrzeugaufbauten
 Kfz-Innenausstattung
 Navigationssysteme
 Prüf- & Testgeräte,  

 Messinstrumente
 Schwerlastfahrgestelle

Kommunikation
 Telekommunikation, Zubehör

Lebensmittel
 Einsatzverpflegung
 Speisen, Getränke, Süßwaren

Leitern und Gerüste,
Arbeitsbühnen, Arbeitssicherheit

 Leitern und Gerüste

Welche Produkte oder Dienstleistungen bieten Sie an? Bitte wählen Sie bis zu drei aus, sonst kann keine Eintragung im  
Produktverzeichnis des Austellerverzeichnisses erfolgen. Das Produktgruppenverzeichnis ist Bestandteil des Anmeldeformulars.

PRODUKTGRUPPENVERZEICHNIS RETTER 2023 max. 3 Produktgruppen wählbar!



Lichttechnik
 LED
 Leuchtmittel
 Lichttechnik

Mess- und Überwachungs-
technik, Analysetechnik

 Mess- und Überwachungs- 
 technik, Analysetechnik

Pumpen
 Abwasserpumpen,  

 -reinigungsanlagen
 Pumpen
 Wasserpumpen

Reinigung
 Hygiene und Reinigung
 Pflegemittel
 Reinigungsanlagen, -maschinen
 Reinigungsbedarf 
 Waschmaschinen und -anlagen

Rettungsdienst
 Absaug- und Beatmungsgeräte
 Defibrillatoren,  

 Wiederbelebungsgeräte
 Medizinische Geräte
 Notfallkoffer, Arztkoffer,  

 Notfalltaschen und -rucksäcke
 Notfallmedizinische Ausrüstung
 Rettungsdienst
 Sanitätsausrüstung  

 und -materialien
 Telemedizin/Telenotarzt
 Tragen und Zubehör, Stühle,  

 Transportmittel, Be- und  
 Entladesysteme

Sanierung
 Brandschadensanierung
 Wasserschadensanierung

Schmierstoffe
 Schmierstoffe

Seile
 Seile und Seilwinden

Sicherheit
 Abwehrender Brandschutz
 Arbeitssicherheit
 Blitzschutz
 Brandschutz
 Brandschutztüren, -klappen, -glas
 Einbruch-,  

 Diebstahlschutzsysteme
 Evakuierungssysteme
 Fluchtleitsysteme
 Gebäudesicherheit

 Gesetze, Normen
 Informationssicherheit,  

 Datensicherung
 Katastrophenschutz
 Kontroll- und  

 Überwachungssysteme
 Löschanlagen für Gebäude
 Rauch-, Brandmeldesysteme
 Strahlenschutz, -meßgeräte
 Tresore, Schlüsselkästen
 Vorbeugender Brandschutz
 Wachdienstleistungen,  

 Personenschutz
 Zivilschutz, Öffentliche Sicherheit
 Zutrittsysteme

Sonderfahrzeuge
 Einsatz- u. Sonderfahrzeuge

Spiele & Spielzeug
 Spielwaren

Tourismus
 Ausflugsziele
 Busreisen
 Hotels, Appartements, Pensionen
 Schifffahrten, Kreuzfahrten

Umwelt
 Umwelttechnik

Uniformen
 Uniformen

Veranstaltungsbedarf
 Pokale, Schleifen,  

 Plaketten
 Veranstalter

Wellness
 Massagegeräte, Massagemöbel

Werkzeuge
 Elektrische Mess- und Prüfgeräte

Werkzeuge, Werkstatt- 
und Betriebsausstattung

 Hochdruckreiniger

Zeitung, Medien, Tabakwaren
 Fachliteratur
 Kalender, Poster
 Verlage, Zeitschriften, Fachbücher

Zelte
 Vorzelte
 Zelte



BASIS DIGITAL+ BUSINESS PREMIUM

Vor Ort Lead-Management

Zugang zur DIGITAL+ Scan-App (iOS und Android) ✔ ✔ ✔

Erstellen von Leads durch Scan des Besuchertickets ✔ ✔ ✔

Activity Stream inkl. Lead Verwaltung und Datenexport ✔ ✔ ✔

Austausch von Inhalten über die digitale Messetasche der Besucher ✔ ✔ ✔

Hybrid-Funktionen Online-Messeauftritt

Login zum DIGITAL+ Backend zur Gestaltung Ihres Online-Auftritts  
inkl.  Benutzer- und Datenverwaltung ✔ ✔ ✔

Integration in die interaktive Ausstellerübersicht  
inkl. Filter- und  Suchfunktion ✔ ✔ ✔

Produktgruppenverzeichnis, Anzahl frei wählbare Kategorien 3 5 10

Anzahl Uploads im Bereich 'Neuheiten der Aussteller' 1 Upload 2 Uploads 3 Uploads

Exklusive Präsenz im Online Messerundgang × ✔ ✔

Exklusive Präsenz auf DIGITAL+ Landing Page inkl. Logo und Link × × ✔

DIGITAL+ Online-Messeauftritt ✔ ✔ ✔

   –  Verwaltung der Basis Kontaktdaten inkl. Weblink und E-Mail ✔ ✔ ✔

   –  Upload und Verwaltung Firmenlogo ✔ ✔ ✔

   – Firmenbeschreibung als Text inkl. Head- und Subline × ✔ ✔

   – Präsentationsvideo (YouTube oder Vimeo) × ✔ ✔

   – Fotoslider mit bis zu 8 Bildern × ✔ ✔

   – Anzahl PDF-Dokumente für Download 5 10 15

   – Upload von Produkthighlights inkl. Bild und Text × 5 Produkte 10 Produkte

   – Upload von Jobinseraten inkl. Formular 1 Job 3 Jobs 5 Jobs

Akkordeonmenü in DIGITAL+ Online-Messeauftritt 
Anzahl der Submenüs inkl. Text, Fotoslider, Downloads und Weblinks ×

✔ 

bis max. 3
✔ 

bis max. 5

Live Interaktionen und Chatfunktion × ✔ ✔

   – Userverwaltung inkl. Profilbild × ✔ ✔

   – Anzahl Text-Chats × 1 3

   – Besucher kann mit Button seine Kontaktdaten übergeben × ✔ ✔

   – Besucher kann mit Button einen Rückruf anfordern × ✔ ✔

DIGITAL+ Terminbuchung für vor Ort Beratungstermine × ✔ ✔

   – Termin- und Userverwaltung mit umfangreichen Optionen × ✔ ✔

   – Anzahl der User für Termine × 1 User 3 User

Preis pro Paket, pro Aussteller, exkl. Steuern                    * € 599,00 ** € 899,00 **

Mit DIGITAL+ gestalten Sie Ihren online Messeauftritt selbst. Sie  packen 
die digitale Messetasche des Besuchers, verwalten Ihre Leads und inter-
agieren mit dem  Messebesucher – Online, vor Ort und in Echtzeit.

* Diese Gebühr ist im obligatorischen Marketingbeitrag Basis DIGITAL+ inkludiert
**  Bei diesen Paketen wurde das Basispaket des obligatorischen Marketingbeitrages DIGI-

TAL+ bereits in Abzug gebracht.

✔✔



SIE MÖCHTEN ALLE IHRE VERTRETENEN MARKEN ZUSÄTZLICH PRÄSENTIEREN 
UND IM AUSSTELLERVERZEICHNIS AUFFINDBAR MACHEN?

DIGITAL+ Marken Ministände (12er Paket)
Erweiterung der Business oder Premium-Ausstellerlizenz um die Funktionalität der Ministände
Dieses Paket ist nur in Verbindung mit einem Premium bzw. Business-Paket möglich und beinhaltet max. 12 Marken bzw. Ministände.
Die Marken werden dem jeweiligen Hauptaussteller zugeordnet, und scheinen als Ministände auf der Aussteller-Detailseite auf. Jede 
einzelne Marke wird als Ministand präsentiert, kann mit Logo/Sujet/Kurztext/Kontakt ergänzt werden. Weiters ist die Marke im Suchtext als 
Aussteller auffindbar und wird immer automatisch zum Hauptaussteller verlinkt. Besucher können zu jeder Marke/Ministand via Button eine 
Anfrage an den Hauptaussteller stellen. Diese Anfrage wird im Activity Stream des Hauptausstellers als qualifizierter Lead gespeichert.
 
DIGITAL+ Marken Ministände Zusatz (6er Paket)
Zusatzpakete zu Marken Ministände (nur zusätzlich zu DIGITAL+ Marken Ministände 12 Stück buchbar)
Dieses Paket besteht aus zusätzlich 6 Stück Marken bzw. Ministänden, und ist ausschließlich zum Paket DIGITAL+ Marken Ministände  
12 Stück zubuchbar.

WIR BUCHEN:

Nr. Bezeichnung Art. Nr. Preis Bestellung

DIGITAL+ BUSINESS 308206 € 599,-

DIGITAL+ PREMIUM 308207 € 899,-

DIGITAL+ MARKEN MINISTÄNDE (12er Paket) 
Nur in Verbindung mit einem Premium bzw. Business-Paket möglich 308213 € 499,-

DIGITAL+ MARKEN MINISTÄNDE ZUSATZ (6er Paket)  
Nur zusätzlich zu DIGITAL+ Marken Ministände (12er Paket) buchbar 308214 € 99,-

Ort, Datum, Firmenstempel Name in Blockbuchstaben Rechtsgültige Unterschrift



1. Geltungsbereich
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Mietverträge zwischen der 
Messe Wels GmbH (MW) und dem Aussteller als Vertragspartner, die im Rahmen 
der Teilnahme als Austeller an Messen bei welchen die MW als Veranstalter  
fungiert geschlossen werden. 
2. Anmeldung
Die Anmeldung als Aussteller an der Messe erfolgt schriftlich mittels eines An-
meldeformulares der MW. Mit der firmenmäßigen Zeichnung der Anmeldung 
legt der Aussteller ein verbindliches und unwiderrufliches Angebot an der Messe 
teilzu-nehmen. Vorbehalte, Streichungen, Ergänzungen und Abänderungen auf 
dem Anmeldeformular und in den Teilnahmebedingungen sind gegenstandslos. 
Mit der Anmeldung akzeptiert der Aussteller die Allgemeinen Teilnahmebe-
dingungen. Ein Rechtsanspruch auf Vertragsabschluss und die Teilnahme an 
der Messe seitens des Ausstellers besteht nicht. Die MW behält sich vor, An-
meldungen abzulehnen. Gründe für die Ablehnung können sein: Der Aussteller 
hat Verpflichtungen aus früheren Veranstaltungen oder Rechtsgeschäften nicht 
beglichen. Der Aussteller hat in der Vergangenheit gegen Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen oder anderen Rechtsvorschriften verstoßen, die ange-
meldeten Produkte und Leistungen stehen im Widerspruch zu dem Messethema 
oder werden aus anderen Gründen von der MW als nicht passend beurteilt oder 
sie widersprechen sonstigen Rechts-vorschriften und Interessen.  
3. Standplatzzuteilung
Mit der Vertragsbestätigung bekommt der Aussteller einen Standplatz zugewie-
sen, welcher auf dem beiliegenden Plan definiert ist (Standplatzbestätigung). Die 
MW ist berechtigt, Ein- und Ausgänge zum Messegelände und den Hallen zu 
verlegen oder zu schließen und sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen. 
Die MW kann nach Vertragsabschluss die Ausstellungsfläche des Ausstellers 
nach Lage, Art, Maß und Größe insgesamt ändern, soweit dies aus Gründen der 
Sicher-heit, der öffentlichen Ordnung oder deshalb erforderlich ist, weil weitere 
Ausstel-ler zur Messe zugelassen werden, oder weil Änderungen in den Platz-
zuteilungen für eine effizientere Auslastung der Räume und Flächen notwendig 
sind. Solche nachträglichen Änderungen dürfen aber die Zumutbarkeit für den 
Aussteller nicht überschreiten. Die MW ist berechtigt, die Standgröße abwei-
chend von der Stand-platzbestätigung um +/- 15 % zu verändern und die Stand-
miete im gleichen Aus-maß zu ändern. 
4. Mitaussteller, Unteraussteller
Mit- oder Unteraussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit 
eigenem Personal und/oder eigenem Angebot auftritt. Die Teilnahme von Unter-
ausstellern ist nur dann zulässig, wenn diese angemeldet und von der MW zuge-
lassen wurden. Für Unteraussteller ist eine Gebühr zu entrichten. Durch diese 
Zulassung entsteht keinerlei Rechtsbeziehung zwischen der MW und dem Unter-
aussteller. Für Unteraussteller gelten sinngemäß die gleichen Bestimmungen wie 
für Aussteller. Der Hauptaussteller hat dafür Sorge zu tragen und haftet diesbe-
züglich der MW gegenüber. 
Zahlungskonditionen
Der Aussteller bekommt eine Rechnung über alle bestellten und verpflichtenden 
Leistungen, welche im Zuge der Anmeldung zustande gekommen sind. Diese  
Rechnung ist sofort fällig und die Zahlung ist Voraussetzung für den Bezug der 
Ausstellungsfläche und für die Ausfolgung der Messeausweise, Parkscheine u.ä. 
Zusätzliche Leistungen können vom Aussteller lt. den Serviceunterlagen der 
MW bestellt werden (z.B. Werbeleistungen, IT-Ausstattung, Standbauten). Diese 
werden gesondert verrechnet, wobei hier insbesondere bei Verbrauchsgütern 
wie Strom, Wasser etc. eine Vorauszah-lung fällig sein kann. Die MW ist generell 
berechtigt, dem Aussteller die geschuldeten Leistungen solange zu verweigern, 
bis der Aussteller seine finanziellen Pflichten gegenüber der MW – auch aus  
früheren Veranstaltungen beglichen hat. Zur Sicherung ihrer aus dem Vertrags-
verhältnis resultie-renden Forderungen behält sich die MW die Geltendmachung 
des gesetzlichen Mieterpfandrechtes vor. Eine Haftung für Schäden an zurück-
behaltenen Gegenständen übernimmt die MW nicht. Wünscht der Aussteller, 
dass eine Rechnung umgeschrieben wird, weil sich der Name, die Rechtsform 
oder die Adresse geändert haben, so ist für jede Rechnungsänderung ein Betrag 
von € 50,- zu zahlen. Dies gilt auch für die Korrektur der Umsatzsteuer bei 
ausländischen Unternehmen. Bei Angabe einer dritten Person als Rechnungs- 
empfänger ist der Aussteller von seiner Zahlungsverpflichtung nicht entbunden. 
Wird die Rechnung vom Rechnungsempfänger nicht beglichen, geht die Messe 
Wels gegen den Vertragspartner rechtlich vor. Die Zahlungskonditionen und  
Fälligkeiten der ursprünglichen Rechnung gelten weiterhin. Die MW ist berechtigt, 
dem Aussteller elektronische Rechnungen zu stellen. 
Sollte die Erhöhung des VPI -Index höher als im Vergleichszeitraumes des 
Vorjahres ausfallen, so behält sich die MW vor, eine Preisanpassung für den  
diesen Wert übersteigenden Wert zu verrechnen. 

5. Vertragsauflösung
Wird die Durchführung der Messe aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu  
COVID-19 behördlich untersagt, entstehen dem Aussteller keinerlei Kosten im 
Zusam-menhang mit der Standplatzanmeldung. Ausgenommen davon sind 
Spezialanferti-gungen im Standbau, Werbeleistungen/Werbemittel deren Pro-
duktion vom Aussteller ausdrücklich freigegeben wurden. Kann der Ausstel-
ler aufgrund einer gesetzlichen Reisebeschränkung oder damit verbundenen  
Quarantänebestimmung an der Messe nachweislich nicht teilnehmen, so fallen 
keine Stornokosten an. Eine Infektion oder persönliche Quarantäne des Ausstellers  
oder dessen Personal aufgrund von COVID -19 stellt keinen Rücktrittsgrund dar. 
Der Aussteller hat, abgesehen von gesetzlichen Rücktrittsrechten, kein Recht 
vom Vertrag zurückzutreten. Der Aussteller hat kein Recht auf Änderung der  
bereits gemieteten Ausstellungsfläche, insbesondere auf Verkleinerung der Fläche. 
Sagt der Aussteller seine Teilnahme an der Messe ab, so ist die MW unabhängig 
davon, ob dem Aussteller ein Rücktrittsrecht zusteht, berechtigt, über die Miet-
fläche anderweitig zu verfügen. Sollte der Aussteller vom Vertrag zurücktreten, 
so verpflichtet er sich, bis acht Wochen vor der Veranstaltung ein Reuegeld i.d.H. 
von 40 % der Rechnung, welche mit der Standplatzbestätigung gesendet wurde, 
zu bezahlen. Bei späterem Rücktritt sind 100 % zu zahlen. Sollte lt. Pkt.1 die An-
meldung bis 8 Wochen vor der Veranstaltung nicht zurückgezogen werden und 
noch keine Rechnung über alle bestellten und verpflichtenden Leistungen lt. Pkt 5. 
ausgestellt sein, so ist das Reuegeld entsprechend der bestellten und verpflich-
tenden Leistungen lt. Anmeldeformular zu berechnen. Hat der Aussteller bis 
12 Uhr des letzten Aufbautages den Messestand noch nicht bezogen und hat 
die MW keine Information über den Beginn des Aufbaues durch den Aussteller, 
kann die MW das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung auflösen. Die MW 
ist berechtigt den Vertrag aufzulösen, wenn ein Sanierungs- oder Konkurs- 
verfahren eingeleitet wurde und nicht binnen 4 Wochen, spätestens 8 Wochen 
vor Messebeginn die Messeteilnahme durch den Verfügungsberechtigten 
schriftlich bestätigt wurde. Wenn der Aussteller fällige Forderungen lt. Pkt.  
Zahlungskonditionen nicht begleicht, der Aussteller eine Pflicht zur Rücksicht auf 
die Rechte, Rechtsgüter und Interessen insbesondere der MW verletzt. In diesen 
Fällen ist die MW berechtigt, 100 % der Rechnungssumme der Standplatz- 
bestätigung als Schadenersatz zu fordern. 
6. Gewährleistung, Reklamation
Etwaige Mängel des Mietgegenstandes sind der MW unverzüglich spätestens vor 
Beginn der Messe schriftlich zu melden, sodass die MW diese Mängel beheben 
kann. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden und führen zu 
keinen Ansprüchen an die MW. 
7. Haftung und Schadenersatz
Die MW haftet für keinerlei Schäden und Verluste an dem von dem Aussteller 
eingebrachten Gut sowie an der Standeinrichtung. Hierbei ist es unbeachtlich, 
ob die Schäden und Verluste vor, während oder nach der Messe entstanden sind.   
Während der Auf- und Abbauzeiten sowie während der Messe und außerhalb der 
Messeöffnungszeiten hat der Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für die Sicher- 
heit seiner Güter. Insbesondere wertvolle und leicht bewegliche Ausstellungs- 
gegenstände sind während der Präsentation zu sichern und auf eigenes Risiko zu 
verwahren. Das Gleiche gilt für Fahrzeuge der Aussteller, welche am Gelände der 
MW geparkt sind. Der Aussteller haftet für alle Personen- /Sach- und sonstigen 
Schäden, die im Zuge seiner Teilnahme auf dem Gelände der Messe Wels ver- 
ursacht werden. Für fehlerhafte Eintragungen im Messekatalog oder anderen 
Drucksorten der MW wird keinerlei Haftung übernommen. Muss die Veranstaltung 
von der MW aus welchem Grund auch immer – insbesondere aufgrund der  
COVID-19 Pandemie - terminlich oder örtlich verlegt werden, hat der Aussteller 
keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Vertragsrücktritt. Kann die Veranstal-
tung aufgrund von höherer Gewalt nicht stattfinden, so kann die MW 25 % der 
bestellten Leistungen lt. Pkt. 5 als Kostenentschädigung in Rechnung stellen. Dies 
gilt nicht bei einer Absage aufgrund von COVID-19.
8. Versicherung
Die MW weist ausdrücklich darauf hin, dass die vom Aussteller eingebrachten 
Güter und Materialen nicht durch die MW versichert sind und hierfür auch keine  
Verpflichtung seitens der MW besteht. Jeder Aussteller ist verpflichtet, eine eigene  
Messeversicherung für derartige Risiken abzuschließen. Diese kann bei der MW 
bei den Serviceunterlagen bestellt werden. 
9. Bewachung
Die MW sorgt für eine allgemeine Hallen- und Geländebewachung während der 
Messeveranstaltung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine gesonderte Stand- 
bzw. Diebstahlbewachung. Diese ist vom Aussteller gesondert bei der MW zu 
bestellen. 
10. Standbetreuung
Der Aussteller ist verpflichtet, den Messestand während der Öffnungszeiten ent-
sprechend zu öffnen und mit fachkundigem Personal zu besetzen. 
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11. Ausstellerausweise/Parkkarten
Jeder Aussteller erhält entsprechend der Standgröße eine bestimmte Anzahl 
von Ausstellerausweisen u. Parkkarten. Zusätzliche Stückzahlen können kosten-
pflichtig bestellt werden. 
12. Fotografieren, Filmen
Die MW ist berechtigt, Fotografien und Filmaufnahmen vom Messegeschehen, 
den Ständen und Ausstellungsgütern anfertigen zu lassen und diese für Werbe-
zwecke oder allgemeine Presseveröffentlichungen zu verwenden. 
13. Datenschutz
Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine der MW  
bekanntgegebenen Daten zum Zwecke der Bewerbung der Veranstaltung ver- 
öffentlicht werden dürfen. 
14. Werbemaßnahmen während der Messe
Werbemaßnahmen und Befragungen sind grundsätzlich nur am eigenen Messe-
stand gestattet. Die Werbung für nicht angemeldete Firmen und Produkte ist  
untersagt. Ebenso die Werbung für andere, mit dem Messethema vergleichbaren  
Veranstaltungen jeglicher Art sowie das Auflegen und Verteilen von Fachmagazinen  
mit Werbung für vergleichbare Veranstaltungen. Die MW bietet zusätzliche Werbe- 
formen außerhalb des Messestandes (Außenwerbung u.ä.) an. Diese können 
kostenpflichtig bestellt werden. 
15.  Messeverkauf
Der direkte Verkauf von mit dem Anmeldeformular angemeldeten Produkten 
und Dienstleistungen an Messebesucher ist gestattet. Andere Produkte oder 
Dienstleistungen, insbesondere gastronomische Dienstleistungen bedürfen 
einer gesonderten Bewilligung. Alle Produkte und Leistungen müssen entspre-
chend dem ö. Preisauszeichnungsgesetz (PrAG) ausgezeichnet werden. Die MW 
hat das Recht, den Verkauf von nicht angemeldeten Produkten zu untersagen. 
Das un-entgeltliche Bewirten von Messebesuchern am Messestand zum Zwecke 
der Kundenpflege ist gestattet. 
16. Standfeiern/Lärmentwicklung/Produktpräsentationen/Standbetreuung
Standfeiern nach Messeschluss am eigenen Messestand müssen spätestens  
3 Wochen vor Messebeginn bei der MW angemeldet werden, bedürfen einer 
Genehmigung und sind kostenpflichtig. Standfeiern können von 18:00 bis 22:30 
Uhr durchgeführt werden. Musikalische Darbietungen sind ab 18:00 gestattet, 
der Lautstärkenpegel darf 70 dB an der Grenze des Messestandes nicht über-
schreiten. Es gelten die Regelungen der schriftlichen Genehmigung der MW. Bei  
allgemeinen Produktpräsentationen am Messestand ist auf die anderen Aussteller  
Rücksicht zu nehmen; der Lautstärkenpegel darf 70 dB an der Grenze des Messe-
standes nicht überschreiten. Bei Vorführung oder Inbetriebnahme von Maschinen,  
Öfen etc. sind die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Der 
Aussteller ist verpflichtet, an der Messe teilzunehmen und den Messestand  
während der Öffnungszeiten mit fachkundigem Personal zu besetzen. 
17. Standbau, Standgestaltung, Abhängungen
Die angemieteten Standflächen werden ohne Trennwände und sonstiger  
Einrichtung übergeben. Standpläne mit einer Aufbauhöhe von über 3 Metern, in 
den Hallen 19,20,21 über 5 Metern oder mit zweigeschossiger Bauweise müssen 
2 Monate vor Veranstaltungsbeginn bei der MW eingereicht und genehmigt  
werden. Bei zweigeschossiger Bauweise werden 50 % der Standmiete der über-
bauten Fläche verrechnet. Die behördlichen Auflagen hinsichtlich Fluchtwege 
und Sprinkleranlage sind einzuhalten. Die Kosten hierfür hat der Aussteller zu 
tragen. Die dem Nachbarn zugewandten Standseiten sind ab einer Höhe von 2,5 
Metern neutral, weiß, sauber und frei von Installationen zu halten. Die Errich-
tung einer mind. 2,5 Meter hohen Wand als Abgrenzung zum Nachbarstand ist 
verpflichtend. Diese Wände können bei der MW/WeDesign bestellt werden. Bei 
Werbeträgern in Richtung der direkt angrenzenden Nachbarn ist ein entsprech-
ender Abstand zu halten. Die Errichtung von geschlossenen Wänden ist zulässig, 
wenn diese nicht mehr als 70 % der jeweiligen Standseite einnehmen, anderen- 
falls ist eine Genehmigung der MW einzuholen. Diese Regelung gilt nicht, wenn 
die Wände mind. 2 Meter von der eigenen Standgrenze entfernt oder nicht höher  
als 1,2 Meter sind. Das Überbauen oder Gestalten von Messegän-gen ist nicht 
gestattet und bedarf in Sonderfällen der Genehmigung der MW. Das Gestalten 
von Gängen ist grundsätzlich nicht gestattet - das Verlegen von andersfarbigen 
Teppichen oder ähnlichen Maßnahmen kann in Ausnahmefällen von der MW 
genehmigt werden. Das mechanische Befestigen von Gegenständen an Böden, 
Wänden und Hallendekorationen ist nicht gestattet. Dekorationen u.ä., die dem 
Stil und Inhalt der Messe widersprechen sind auf Anordnung der MW zu ändern 
oder zu entfernen. Abhängungen können nur in den Hallen 19,20,21 an den  
vorgesehenen Abhängepunkten hergestellt werden. 
18. Abhängungen
Aus Sicherheits- und Haftungsgründen können Deckenabhängungen ausschließ-
lich von der MW hergestellt werden und sind gesondert zu bestellen. Bei Nicht-
einhaltung werden anderweitig montierte Abhängungen auf Kosten des Aus-
stellers demontiert bzw. ist ein statisches Gutachten durch den Aussteller zu 
er-bringen. Bei Nichteinhaltung von Standbau- und Standgestaltungsrichtlinien 
hat der Aussteller auf eigene Kosten einen vertragskonformen Zustand herzu-
stellen. Die MW ist berechtigt, diese Veränderungen auf Kosten des Ausstellers 
zu veranlassen. 

19. Freigelände, Zeltbauten
Für das Verankern von Zelten, Abspannungen, Fahnenmasten u.ä. im Freigelände  
ist eine Genehmigung der technischen Leitung der MW notwendig. Es sind die 
vorhandenen Versorgungsleitungen im Boden lt. Plänen zu berücksichtigen. Zelte  
sind entsprechend der ÖNORM EN 13782 Ausgabe: 2015-06-01 „Fliegende 
Bauten - Zelte - Sicherheit“ zu errichten und zu betreiben. Das Prüfbuch (Zelt-
buch) ist am Veranstaltungsort aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. Die fachgerechte Aufstellung der Zeltanlage ist durch eine befugte  
Fachperson (Zivilingenieur oder geprüfter Zeltmeister) zu bestätigen. Der  
Ab-nahmebefund bzw. Nachweis ist bereitzuhalten und auf Verlangen vorzuwei-
sen. Die MW ist nicht verpflichtet, das Ausstellungsgelände schneefrei zu halten. 
Standpläne im Freigelände mit einer Aufbauhöhe von über 5 Meter oder mit 
zweigeschossiger Bauweise müssen 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn bei der 
MW eingereicht und genehmigt werden.  Die Aufbauhöhe in Mobilhallen ist bau-
technisch mit 2,5 Metern beschränkt, die max. Bodenbelastung mit 500 kg/m2. 
Höhere Aufbauten bedürfen einer Genehmigung.
20. Technische Standeinrichtung
Strom, Wasser, Licht, Druckluft und Datenanschlüsse werden ausschließlich 
von der MW hergestellt und sind bei der MW zu bestellen. Das Betreiben eines  
eigenen Wlan-Netzes am Messestand bedarf der Zustimmung der MW. Das  
selbständige Eingreifen oder Hantieren in Versorgungsnetzen der MW ist 
strengstens untersagt. Die MW übernimmt keinerlei Haftung für Schäden die aus 
Leis-tungsschwankungen, Unterbrechung durch den Versorger, höherer Gewalt 
oder behördlicher Maßnahmen entstanden sind. 
21. Auf- und Abbauzeiten
Die Auf- und Abbauzeiten werden von der MW für jede Veranstaltung bekannt-
gegeben. Bei Überschreiten der Zeiten ist die MW berechtigt, die entstandenen 
Kosten in Rechnung zu stellen. Bei Überschreiten der Abbauzeit ist die MW  
berechtigt, den ursprünglichen Zustand des Standplatzes auf Kosten des Aus-
stellers wiederherzustellen. Ein vorzeitiger, auch teilweiser Abbau des Messe-
standes während der Öffnungszeiten ist ausdrücklich verboten. Mit dem Abbau 
des Messestandes darf unter keinen Umständen vor dem offiziellen Ende der 
Veran-staltung begonnen werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung ist die MW 
berech-tigt, ein Reuegeld von Euro 700,- zu verrechnen. 
22. Reinigung 
Die MW sorgt für die Reinigung des Messegeländes und der Hallengänge. Rest-
müll ist ausschließlich in den von der MW bereitgestellten Container und Müll-
säcke zu entsorgen. Die MW behält sich vor, eine Gebühr für die Müllentsorgung 
einzuheben. Die Reinigung der gemieteten Standfläche obliegt dem Aussteller 
und ist nur außerhalb der Öffnungszeiten zulässig. Bei Nichteinhaltung dieser  
Vorschriften ist die MW berechtigt, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.  
Nach Messeende zurückgelassene Standbauelemente, Teppiche, Produkte u.ä. 
werden von der MW kostenpflichtig entsorgt. 
23. Befahren des Messegeländes, Parken
Das Befahren des Messegeländes mit Fahrzeugen aller Art ist nur an den gekenn-
zeichneten Bereichen und Parkplätzen auf eigene Gefahr gestattet. Die Einfahrt 
für Aussteller und deren Personal in das Ausstellungsgelände ist nur mit gültigem  
Ausweis gestattet. Während der Veranstaltung ist das Befahren des Ausstellungs- 
geländes nicht gestattet. Die MW kann hiervon Ausnahmen machen und eine 
entsprechende Einfahrtsgenehmigung erteilen. Bei zeitlich befristeten Einfahrts-
genehmigungen, auch während der Auf- und Abbauzeiten, ist die MW berechtigt,  
eine Einfahrtskaution einzuheben um die maximale Aufenthaltszeit zu befristen  
und somit einen reibungslosen Auf- und Abbau zu ermöglichen. Bei Überschreiten  
der Zeitfrist verfällt die Kaution. Wohnmobile und Wohnwägen dürfen nur mit  
Genehmigung der MW am Messegelände stehen. Fahrzeuge über 3,5 t sowie  
Container, Behälter, Leergut jeglicher Art dürfen während der Messeöffnungszeiten  
nicht am Gelände abgestellt werden. Die MW ist berechtigt, diese auf Kosten des 
Besitzers zu entfernen. 
24. Messespedition
Der von der Messe Wels beauftragte Spediteur übt am Messegelände das allein- 
ige Speditionsrecht aus. Speditionsleistungen innerhalb des Messegeländes  
dürfen ausschließlich bei diesem beauftragt werden. 
25. Gerichtstand, salvatorische Klausel, Gebühren
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wels. Der Aussteller trägt die mit dem Miet-
vertrag verbundenen Gebühren und Steuern. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam werden oder sollte 
sich in dieser eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle soll eine angemessene Regelung 
treten, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben 
würden. Beide Vertragspartner verzichten auf den Einwand der Verletzung über 
oder unter die Hälfte nach ABGB § 93 
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